
Neues Schulrecht in NRW 
 

Im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (S. 499 f.) vom 

28.10.2011 wurde das „Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-

Westfalen“ vom 25.10.2011 verkündet. Tag des Inkrafttretens: 29.10.2011. Danach 

lauten Art. 10 und 12 jetzt: 

 

Art. 10 
Schulverfassung 

 

(1) Das Schulwesen des Landes baut sich auf einer für alle Kinder verbindlichen 

Grundschule auf. Das Schulwesen wird durch die Mannigfaltigkeit der Lebens- 

und Berufsaufgaben bestimmt. Das Land gewährleistet ein ausreichendes und 

vielfältiges öffentliches Schulwesen, das ein gegliedertes Schulsystem, integrierte 

Schulformen sowie weitere andere Schulformen ermöglicht. Für die Aufnahme in 

eine Schule sind Anlage und Neigung des Kindes maßgebend, nicht die 

wirtschaftliche Lage und die gesellschaftliche Stellung der Eltern. 

 

(2) Die Erziehungsberechtigten wirken durch Elternvertretungen an der Gestaltung 

des Schulwesens mit.  

 

Art. 12  
Schularten 

 

(1) Schulen müssen entsprechend ihren Bildungszielen nach Organisation und 

Ausstattung die Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebs erfüllen.  

 

(2) Grundschulen sind Gemeinschaftsschulen, Bekenntnisschulen oder 

Weltanschauungsschulen. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten sind, soweit 

ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist, Grundschulen einzurichten. 
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(3) In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs- 

und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere 

religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und 

erzogen. 

 

In Bekenntnisschulen werden Kinder des katholischen oder des evangelischen 

Glaubens oder einer anderen Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des 

betreffenden Bekenntnisses unterrichtet und erzogen. 

In Weltanschauungsschulen, zu denen auch die bekenntnisfreien Schulen 

gehören, werden die Kinder nach den Grundsätzen der betreffenden 

Weltanschauung unterrichtet und erzogen. 

 

(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.  

 

Entfallen sind die bisherigen Absätze 1, 4 und 5 von Art. 12, die sich über die 

„Volksschule“ und die „Hauptschule“ verhielten.  

 

Die Verordnung finden Sie hier 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12916&ver=8&val=1291

6&sg=0&menu=1&vd_back=N 
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